
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/8/12 1Ob161/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.2004

Norm

WRG §2 Abs1 lita

Rechtssatz

Zum Begri2 "Seitenkanäle" in § 2 Abs 1 lit a WRG 1959. Unter "Kanal" ist im Gegensatz zu den Begri2en "Arme" und

"Verzweigungen" - entsprechend dem o2enkundig am allgemeinen Sprachgebrauch orientierten Verständnis des

Gesetzgebers - ein durch Menschenhand geschaffenes Gerinne zu verstehen.
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